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DMSB-Abgasvorschriften 

Stand: 21.11.2024 – Änderungen sind kursiv abgedruckt 
 
 

1. Allgemeines 

Nachstehende DMSB-Abgasbestimmungen gelten grundsätzlich bei allen DMSB-Veranstaltungen. 
Davon abweichende Bestimmungen bedürfen der Genehmigung durch den DMSB. Bei Wettbewerben 
mit FIA-Prädikat gelten die Bestimmungen der FIA. 
 

 

2. Gruppe G 

Die Fahrzeuge müssen mindestens die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO erfüllen bzw. mit einer 
DMSB-Abgasbestätigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator nach Art. 15 
ausgerüstet sein. 
 

 

3.Gruppe F und FS 

Die Fahrzeuge müssen mindestens die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO erfüllen bzw. mit einer 
DMSB-Abgasbestätigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator nach Art. 15 
ausgerüstet sein. 
 

 

4.Gruppe H, E1-Bergrennen, E1 und E2-SH 

Die Fahrzeuge müssen mit einem Katalysator nach Art. 15 ausgerüstet sein. 
 

 

5. Gruppe N  

Die Fahrzeuge müssen im Rallye-Sport mindestens die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO erfüllen 
bzw. mit einer DMSB-Abgasbestätigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator 
nach Art. 15 ausgerüstet sein. 
Bei anderen Wettbewerbsarten müssen die Fahrzeuge mit einem Katalysator nach Art. 15 ausgerüstet 
sein. 
 
Die Änderungsmöglichkeiten zur Abgasanlage im Gruppe N-Reglement des Anhang J müssen beachtet 
werden. 
 
Über den Anhang J hinaus gilt folgendes: 
 
Falls serienmäßig keine gehärteten Ventilsitze vorhanden sind, dürfen dann solche eingebaut werden. 
Auch ist dann der Einbau einer Lambdasonde an irgendeiner Stelle erlaubt. 
 

 

6. Gruppe A, B, GT1, GT2, GT3, T, Rally1 – 5 und R-GT 

Die Fahrzeuge müssen im Rallye-Sport mindestens die Euronorm nach Anlage XXV erfüllen bzw. mit 
einer DMSB-Abgasbestätigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator nach Art. 
15 ausgerüstet sein. 
Bei anderen Wettbewerbsarten müssen die Fahrzeuge mit einem Katalysator nach Art. 15 ausgerüstet 
sein. 
 
Über den Anhang J hinaus gilt folgendes: 
Falls serienmäßig keine gehärteten Ventilsitze vorhanden sind, dürfen dann solche eingebaut werden. 
Auch ist dann der Einbau einer Lambdasonde an irgendeiner Stelle erlaubt. 
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7. Pokal- und Cup-Fahrzeuge (GT- und Tourenwagen) 

Die Fahrzeuge müssen mindestens die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO erfüllen bzw. mit einer 
DMSB-Abgasbestätigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator nach Artikel 15 
ausgerüstet sein. 
 

 

8. Super Touring (ST), Super 2000 und Super 2000 Rallye  

Die Fahrzeuge müssen mit einem FIA-homologierten oder DMSB-homologierten Katalysator 
ausgerüstet sein. 

 
 

9. Autocross und Rallycross 

Die Fahrzeuge aller Gruppen müssen die Euronorm nach Anlage XXV erfüllen bzw. mit einer DMSB-
Abgasbestätigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator nach Art. 15 ausgerüstet 
sein. 
 

 

10. Gruppe E2-SS (Formelfreie Rennwagen) 

Mit Ausnahme von historischen Formel-Fahrzeugen nach Anhang K müssen alle Formel-Fahrzeuge der 
Gruppe E2-SS, mit einem homologierten Katalysator nach Art. 15.d oder 15.e ausgerüstet sein. 
 

 

11. Bergrennen (alle Gruppen) 

Bei allen Bergrennen (auch internationale) im DMSB-Bereich sind, mit Ausnahme von Läufen mit FIA-
Prädikat, Katalysatoren gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Fahrzeuggruppen vorgeschrieben. 
 

 

12. Gruppe D (Formel 3, Formel 4 und Formel 3000) 

Ein DMSB-homologierter Katalysator nach Art. 15.d oder 15.e ist vorgeschrieben. 
 

 

13. Gruppe C, C3, CN, E2-SC, T, CSC und CAN-AM  

Mit Ausnahme von Wettbewerben mit FIA-Prädikat ist ein DMSB-homologierter Katalysator nach Art. 
15.d oder 15.e vorgeschrieben. Für Fahrzeuge der Gruppe T können von den FIA- Bestimmungen 
abweichende Regelungen gewährt werden. 
 

 

14. Markenpokale, Cups und sonstige Serien 

Die DMSB-Abgasvorschriften gelten auch dann, wenn eine Veranstaltung, der Pokal oder die Serie 
selbst international ausgeschrieben ist und die Veranstaltung innerhalb Deutschlands stattfindet. Das 
heißt, auch die Fahrzeuge ausländischer Teilnehmer müssen dann die DMSB-Abgasvorschriften 
erfüllen. Dies bedeutet, dass die Fahrzeuge die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO erfüllen bzw. 
mit einer DMSB-Abgasbestätigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator nach 
Art. 15 ausgerüstet sein müssen. 
Falls eine vom DMSB genehmigte Serie, z. B. Formel X, im Terminkalender 3 Rennen im Ausland 
vorsieht, so gilt die Katalysatorpflicht auch bei den 3 Auslandsrennen. 
Falls eine von einem ausländischen ASN, z. B. FFSA oder RACB, genehmigte Serie in Deutschland 
eine Veranstaltung durchführt, so gilt grundsätzlich auch für diese Fahrzeuge die Katalysatorpflicht, 
wobei der DMSB auf Antrag hierzu Ausnahmen genehmigen kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
die ausländische Serie nur ein (1) Rennen pro Saison in Deutschland bestreitet. Bei nur einem Lauf in 
Deutschland verzichtet der DMSB im Regelfall auf die Katalysatorpflicht. Falls die ausländische Serie 
zwei oder mehr Rennen in Deutschland bestreitet so gilt auf jeden Fall die Katalysatorpflicht. 
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15. Folgende Katalysatortypen sind zulässig bzw. vorgeschrieben: 
 
Alle verwendeten Katalysatoren müssen aus einem Antriebskonzept für Pkw‘s stammen, welches 
mindestens dem Hubraum des Motors im Wettbewerbsfahrzeug entspricht. 

 
a) Katalysatoren, die auf dem Markt für jedermann frei erhältlich sind und in Verbindung mit einem 

typgenehmigten Antriebskonzept für Pkw‘s die Euro-Schadstoffnorm nach Anlage XXV zur StVZO 
nachgewiesen haben. 

 
b) Katalysatoren mit ABE, wenn darin die Einhaltung der Euro-Schadstoff-Norm nach Anlage XXV zur 

StVZO bestätigt ist. 
 

 
c) Katalysatoren mit einem TÜV-Prüfbericht, wenn darin die Einhaltung der Euro-Schadstoff-Norm 

nach Anl. XXV zur StVZO bestätigt ist. 
 

 
d) DMSB-homologierte Katalysatoren 

 

Achtung: Bei Fahrzeugen mit Straßenzulassung (StVZO) vorab beim Kat-Hersteller erfragen, ob 
Kat eintragungsfähig ist. 
Für Gruppe G -Fahrzeuge vorab bei der DMSB-Geschäftsstelle erfragen, ob eine DMSB-
Abgasbestätigung erteilt werden kann. 
Ein evtl. Hubraumfaktor (z.B. für Aufladung) ist für die Katalysatorauslegung (Größe) nicht zu 
berücksichtigen. 

 
e) FIA-homologierte Katalysatoren. 
 
f) Nur Fahrzeuge mit Dieselmotor sind mit einem Oxidations-Katalysator gemäß vorstehenden 

Punkten a, b, c oder d auszurüsten. 

 

 
Falls ein Katalysator nach Absatz d) oder e) zur Anwendung kommt, muss auch eine Kopie des 
betreffenden Homologationsblattes bzw. Testblattes, welches beim Katalysatorhersteller erhältlich ist, 
bei der Veranstaltung vorgelegt werden.  
 

 

16. Gruppe CTC und CGT 

Die Verwendung von Katalysatoren gemäß Artikel 15 ist vorgeschrieben. 
Fahrzeuge mit Dieselmotor müssen zusätzlich mit einem vom DMSB homologierten Partikelfilter 
ausgerüstet sein. 
 

 

17.Partikelfilter für Fahrzeuge mit Dieselmotor 

Mit Ausnahme von Wettbewerben mit FIA-Prädikat ist in allen Fahrzeuggruppen die Verwendung eines 
vom DMSB homologierten Partikelfilters, des serienmäßigen Partikelfilters oder eines für den 
Fahrzeugtyp typgeprüften Diesel-Partikelfilters vorgeschrieben. Die auf dem Homologationsblatt 
beschriebenen Kraftstoff-Additive dürfen verwendet werden. 
Vorstehende Regelung gilt auch bei der Verwendung von z.B. Biodiesel oder anderen Diesel-
Ersatzkraftstoffen. 
 
Derzeit existieren folgende Partikelfilter-Homologationen: 
 
Marke  Hom.-Nr.:   Verwendungsbereich 
HJS  PTK 350/75   bis 2000 cc 
HJS  MS-DPF 2,4/1,3  bis 3000 cc 
HJS  MS-DPF 2,5/1,3  bis 3000 cc 
HJS  MS-DPF 1,7/0,87  bis 2200 cc 
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HJS  MS-DPF 1,8/0,87  bis 2000 cc 
HJS  MS-DPF 3,3/1,3  bis 4000 cc 
BMW  BMW DPF 2000A  bis 2000 cc 
Seat  Seat Sport V6PT 131723 bis 2000 cc   
 
Die Hubraumangabe bezieht sich auf den effektiven Hubraum (gleichgültig ob Saugmotor oder 
aufgeladener Motor). 
 
Hinweis: Auch die Katalysatorregelung der entsprechenden Fahrzeuggruppe muss eingehalten werden 
(siehe auch Art. 15.f). Eine Kopie des Partikelfilter-Homologationsblattes, welches beim Filterhersteller 
erhältlich ist, muss bei der Veranstaltung vorgelegt werden. 
 
 

18. Abgasführung 

Bei Katalysatorfahrzeugen müssen sämtliche Abgase durch den/die Katalysator/en geführt werden. 
Der Katalysator sollte so nah als möglich hinter dem Auslasskrümmer positioniert sein. 
 
Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor müssen sämtliche Abgase durch den Partikelfilter geführt werden. 
 
 

19. Prüfanschluss mit Verschlussstopfen 

Bei Fahrzeugen mit Katalysator muss in allen Gruppen vor dem Katalysator ein Prüfanschluss mit 
Innengewinde M 18 x 1,5 vorhanden sein, welcher durch einen Verschlussstopfen abgedichtet werden 
muss (Prüfanschluss-Buchsengewinde analog Anschluss für Lambdasonde). 
 
Anmerkung: Sofern die Matrix des Katalysators bei ausgebauter Lambdasonde ohne technische 
Hilfsmittel sichtbar ist, kann auf vorstehenden Prüfanschluss verzichtet werden. Der Zweck dieses 
Anschlusses ist es, dass sowohl eine Funktionsprüfung als auch eine Sichtprüfung des Katalysators 
möglich sein soll. Aus diesem Grunde soll der Prüfanschluss so nahe als möglich vor dem Katalysator 
gut erreichbar und mit demontierbaren angebracht sein. Durch Einbau des Prüfanschlusses erlöscht die 
ABE des Fahrzeugs nicht. 
 

 

20. Katalysator-Eintragungspflicht 

Bei Fahrzeugen mit Straßenzulassung muss in sämtlichen Fahrzeuggruppen, in denen ein Katalysator 
vorgeschrieben ist, der Katalysator in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein. 
Falls bei straßenzugelassenen Fahrzeugen der serienmäßige Katalysator verwendet wird und über die 
Schlüssel-Nr. in Ziffer 1 der Fahrzeugpapiere mindestens die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO 
nachgewiesen wird, ist kein zusätzlicher Eintrag notwendig. 
 

 

21. Proteste 

Ein Protest gegen die Konvertierungsrate des Katalysators oder des Partikelfilters ist nicht zulässig. 
 

 

22. Kraftstoff 

Bei allen Fahrzeugen mit Katalysator ist unverbleiter Otto-Kraftstoff, Dieselkraftstoff oder Diesel-
Ersatzkraftstoff vorgeschrieben, wie er in den Bestimmungen der jeweiligen Gruppe reglementiert ist. 
Bei Dieselfahrzeugen darf auch das Additiv, wie in Artikel 17 beschrieben, verwendet werden. 

 
 


